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VERMERK 

Betr.:  Abstimmungsergebnis  

 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung der Fazilität für die Ukraine 

= Annahme der Gesetzgebungsakte  

= Ergebnis des am 28. Februar 2024 abgeschlossenen schriftlichen 
Verfahrens 

  

Das Ergebnis der Abstimmung über den oben genannten Gesetzgebungsakt ist in Anlage 1 enthalten. 

Bezugsdokument: 

 

PE-CONS 10/24 

Datum des Beschlusses des AStV (2. Teil) über die Anwendung des schriftlichen 

Verfahrens: 28.2.2024. 

Die Protokollerklärungen und/oder Erklärungen zur Stimmabgabe sind in Anlage 2 enthalten. 
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ANLAGE 2 COMM.2.C  DE 
 

ANLAGE 2 

 

Erklärung der Kommission zu ihren institutionellen Vorrechten in Bezug auf den 

Haushaltsvollzug im Rahmen der Ukraine-Fazilität 

Die Kommission weist darauf hin, dass die Ausführung des Haushaltsplans gemäß Artikel 17 EUV 

und Artikel 317 AEUV weiterhin in ihrer Verantwortung liegt und Teil ihrer institutionellen 

Vorrechte gemäß den Verträgen ist. Sie ist der Auffassung, dass die Beschlüsse über Zahlungen an 

die Ukraine im Rahmen der Ukraine-Fazilität zu diesem Haushaltsvollzug gehören. 

Die Kommission bedauert, dass der von den Legislativorganen vereinbarte Text Durchführungsbeschlüsse 

des Rates nach Artikel 291 AEUV für die Annahme dieser Maßnahmen vorsieht. Sie ist der 

Auffassung, dass die von den Legislativorganen vereinbarte Lösung angesichts des sehr 

spezifischen Kontextes der Ukraine-Fazilität ausnahmsweise gerechtfertigt sein könnte, da es sich 

um ein individuelles mittelfristiges Instrument von hoher geopolitischer Bedeutung handelt, das auf 

die Ungewissheit und beispiellose Herausforderung abstellt, mit denen die Unterstützung eines 

Landes in einem Krieg mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Sicherheit der Union verbunden ist. 

Diese Lösung sollte nicht als Präzedenzfall für andere Ausgabenprogramme der Union angesehen werden. 

Erklärung der Republik Bulgarien 

Die Republik Bulgarien misst der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte große Bedeutung 

bei. Das Land bekennt sich zu seinen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte und 

wird auch in Zukunft zu diesem Bekenntnis stehen. 

Gemäß der Entscheidung Nr. 13/2018 und der Entscheidung Nr. 15/2021 des Verfassungsgerichts 

der Republik Bulgarien bezieht sich der Begriff „Geschlecht“ im nationalen Rechtssystem auf zwei 
Geschlechter – das männliche und das weibliche –, die biologisch bestimmt sind. 

Daher betrachtet Bulgarien im Einklang mit den oben genannten Entscheidungen des Verfassungsgerichts 

in allen Rechtsvorschriften, die sich auf den Begriff „Gleichstellung der Geschlechter“ beziehen, 
den Begriff „Gleichstellung von Frauen und Männern“, wie er in den gemeinsamen Werten für die 
Mitgliedstaaten (gemäß Artikel 2 EUV) verankert ist. 
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